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Erläuterungen zum Versicherungspaket für 
Germanwings Card
(gültig per 01.01.2010 für die Germanwings MasterCard (nachfolgend Germanwings Card) mit optionalem 
Versicherungspaket)

Allgemeine Vereinbarungen

Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages ist der in den nachfolgend aufgeführten 
Abschnitten beschriebene Versicherungsschutz für Inhaber einer 
Germanwings Card. Die Leistungen gelten auf allen Geschäfts- 
und Privatreisen. Der Versicherungsschutz für alle in diesem 
Vertrag beschriebenen Leistungen gilt, sofern mit einer gültigen 
Germanwings Card bezahlt wurde, die zur Inanspruchnahme der 
jeweiligen Versicherung berechtigt. Ausnahme hiervon bildet die 
in Abschnitt C. aufgeführte Auslandsreisekrankenversicherung, 
bei welcher der Versicherungsschutz unabhängig vom Einsatz 
der Germanwings Card besteht.

Zahlung mittels PayPal

Der Versicherungsschutz wird auch dann aktiviert, wenn die 
Zahlung mittels des Internet-Zahlungsdienstleisters PayPal mit 
Belastung der Transaktion auf die Germanwings Card erfolgt ist.

A. Versicherungsbedingungen zur Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung

§ 1  Vertragsgrundlage
§ 2  Versicherte Personen
§ 3  Einschränkungen
§ 4  Rechte im Schadenfall
§ 5  Zusätzliche Vertragsbestimmungen
§ 6  Sonderbedingungen für gemietete Ferienwohnungen/ 
 Mietobjekte
§ 7  Versicherungsumfang
§ 8 Ausschlüsse
§ 9  Versicherungssumme, Selbstbehalt
§ 10  Obliegenheiten des Versicherten im Versicherungsfall
§ 11  Zahlung der Entschädigung
§ 12  Schadenmeldung

§ 1 Vertragsgrundlage

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag regeln 
sich nach den nachstehend aufgeführten Versicherungsbedin-
gungen für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung der Europäi-
sche Reiseversicherung AG, München.

§ 2 Versicherte Personen

Versicherte Personen sind die Karteninhaber einer gültigen a) 
Germanwings Card mit optionalem Versicherungspaket.

Neben dem Karteninhaber gelten zusätzlich auch seine Fa-b) 
milienangehörigen versichert. Familienangehörige im Sinne 
dieser Bedingungen sind der Ehegatte oder der in häuslicher 
Gemeinschaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unver-
heiratete Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; 
ferner volljährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, sofern diese unterhaltsberechtigt sind und nachweis-
lich Unterhalt beziehen.

Darüber hinaus gelten auch Nichtfamilienangehörige als c) 
mitversichert, soweit nicht mehr als 5 Personen insgesamt 
die gleiche Reise buchen und antreten. Reisen insgesamt 
mehr als 5 Personen, besteht Versicherungsschutz für nicht 
gemäß § 2 b) zur Familie gehörige Personen nur dann, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
auf der Buchungsbestätigung wird der Karteninhaber ge- -
nannt
auf der Buchungsbestätigung des Karteninhabers werden  -
insgesamt nicht mehr als 5 Personen genannt

Weitere Mitreisende sind über eine eigene Reservierung zu bu-
chen und genießen keinen Versicherungsschutz.

§ 3 Einschränkungen

Für die unter § 2 Absatz b.) und c.) aufgeführten versicherten a) 
Personen besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn sie 
gemeinsam mit dem Karteninhaber die Reise buchen und 
durchführen. Wird ein Reise-/Mietvertrag ohne die Teilnahme 
des Karteninhabers geschlossen, so besteht kein Versiche-
rungsschutz.

Ist im Reise-/Mietvertrag des Karteninhabers bereits eine b) 
obligatorische Reise-Rücktrittskosten-Versicherung in den 
Reisepreis eingeschlossen, so ist diese obligatorische Rei-
se-Rücktrittskosten-Versicherung vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Wird das Recht auf die Inanspruchnahme durch 
den Karteninhaber egal aus welchen Gründen verwirkt, so 
entfällt generell auch der Leistungsanspruch aus der in der 
Germanwings Card mit optionalem Versicherungspaket ent-
haltenen Reise-Rücktrittskosten-Versicherung.
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Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus ande-c) 
ren Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, ge-
hen diese Leistungsverpflichtungen vor.

§ 4 Rechte im Schadenfall

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht den versicherten 
Personen zu. Das Melden von Schäden hat vom Karteninhaber 
oder seinen mitversicherten Familienmitgliedern zu erfolgen.

§ 5 Zusätzliche Vertragsbestimmungen

Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Rei-a) 
sebüro/der Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige 
Institutionen einen gültigen Reisevertrag mit dem Kartenin-
haber abschließen, als Zahlungsmittel eine gültige German-
wings Card mit optionalem Versicherungspaket akzeptieren 
und der Reise-/ Mietpreis mit einer dieser Kreditkarten im 
Voraus bezahlt wurde. Eine mit einer der versicherten Karten 
geleistete Anzahlung genügt, um den Versicherungsschutz 
zu aktivieren.

Der Versicherungsschutz wird auch dann aktiviert, wenn b) 
die Germanwings Card als Zahlungsmittel hinterlegt wurde, 
eine Zahlung jedoch noch nicht erfolgt ist. Dies setzt jedoch 
voraus, dass die geplante Zahlung mittels Germanwings 
Card auf der Buchungsbestätigung entsprechend angege-
ben ist.

Es besteht auch Versicherungsschutz für die Hinreise-Mehr-c) 
kosten, wenn die Reise aus einem wichtigen Grund gemäß 
§ 7 Abs. 2. verspätet angetreten wurde.

Die versicherte Person hat den Nachweis darüber zu füh-d) 
ren, dass der Reise-/ Mietpreis gemäß § 5 a) bezahlt oder 
gemäß § 5 b) die Germanwings Card als Zahlungsmittel 
hinterlegt wurde.

Abweichend von § 7 Abs. 1b) ersetzt der Versicherer bei Ab-e) 
bruch der Reise zusätzliche Aufwendungen des Versicherten 
für gebuchte, im Voraus bezahlte, jedoch nicht in Anspruch 
genommene Leistungen, sofern diese im Reisevertrag ge-
sondert vereinbart wurde.

§ 6 Sonderbedingungen für gemietete Ferienwohnun-
gen/ Mietobjekte

Dieser Abschnitt findet bei Abschluss von Mietverträgen für Feri-
enwohnungen, Ferienhäuser, Ferienappartements, Hotelzimmer 
mit Hotelverpflegung, Wohnwagen, Wohnmobile, gemietete 
Personenkraftwagen sowie Schiffscharter (Mietobjekte) Anwen-
dung.

Der Versicherer leistet Entschädigung:

bei Nichtbenutzung der gemieteten Ferienwohnung/ Mietob-a) 
jekte aus einem der § 7 Abs. 2. genannten wichtigen Gründe 
für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicherten 
vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten/ Stornokosten;

bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhau-b) 

ses oder des Ferienappartements im Hotel aus einem der in 
§ 7 Abs. 2. genannten wichtigen Gründe für den nicht ab-
gewohnten Teil der Mietkosten, falls eine Weitervermietung 
nicht gelungen ist.

Die übrigen Bestimmungen der Versicherungsbedingungen für 
die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gelten sinngemäß.

§ 7 Versicherungsumfang

Der Versicherer leistet Entschädigung:1) 

bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder a) 
einem anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten/ Stornokosten;

bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen b) 
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittel-
bar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten, 
vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem versicherten 
Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nach-
träglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Be-
zug auf Art und Klasse des Transportmittels, der Unterkunft 
und Verpflegung auf die durch die Reise gebuchte Qualität 
abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit dem Flugzeug erforderlich wird, werden nur 
die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-
klasse ersetzt. 
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen 
sowie Kosten für die Überführung eines verstorbenen Ver-
sicherten.

Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer leistungspflichtig, 2) 
wenn infolge eines der nachstehend genannten wichtigen 
Gründe entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach 
allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der 
Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung nicht 
zugemutet werden kann:

Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung a) 
des Versicherten.

Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung b) 
des Ehegatten, der Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder der versicherten 
Personen;

Impfunverträglichkeiten des Versicherten oder, im Falle ge-c) 
meinsamer Reise, seines Ehegatten, der minderjährigen 
Kinder oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern 
eines minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige 
ebenfalls versichert ist;

Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemein-d) 
samer Reise, des versicherten Ehegatten oder der versicher-
ten Mutter eines minderjährigen Versicherten;

Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle ge-e) 
meinsamer Reise, eines der in § 2 b) genannten versicherten 
Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer, Elementar-
ereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten. Der Scha-
den muss im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und 
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dem Vermögen des Geschädigten erheblich sein oder seine 
Anwesenheit zur Schadensfeststellung notwendig sein.

Verlust des Arbeitsplatze mit anschließender Arbeitslosigkeit f) 
infolge einer unerwarteten, betriebsbedingten Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber;

Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit g) 
heraus, sofern die versicherte Person bei der Reisebuchung 
arbeitslos gemeldet war und das Arbeitsamt der Reise zu-
gestimmt hat;

schwerer Unfall oder Impfunverträglichkeit eines zur Rei-h) 
se angemeldeten Hundes einer versicherten Person. Nicht 
versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer 
Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikör-
perwertes.

unerwartete Einberufung der versicherten Person zum i) 
Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, 
sofern der Termin nicht verschoben werden kann und die 
Stornokosten nicht von einem Kostenträger übernommen 
werden.

§ 8 Ausschlüsse

Der Versicherer haftet nicht:1) 
für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegs-
ähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegs-
werkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerk-
zeugen, als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische 
Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen 
und Kernenergie.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 2) 
wenn für den Versicherten der Versicherungsfall bei Bu-
chung der Reise voraussehbar war oder vom Versicherten 
vorsätzlich herbeigeführt wurde. Führt der Versicherte den 
Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherten 
entspricht.

Keine Leistungspflicht besteht für die bei Reisebuchung be-3) 
stehende Krankheiten und deren Folgen.

§ 9 Versicherungssumme, Selbstbehalt

Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme 1) 
abzüglich Selbstbehalt. Die Höchstversicherungssumme je 
Reise-/ Mietvertrag beträgt 5.000,00 EUR (Stornokosten) 
für alle versicherten Personen zusammen je Reise. Sollten 
nachweislich zusätzliche Rückreisekosten entstehen, gelten 
diese im Rahmen eines Schadenfalles als mitversichert, so-
fern die Höchstversicherungssumme abzüglich Selbstbehalt 
nicht überschritten wird.

Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen 2) 
Selbstbehalt in Höhe von 10 % mind. 100,00 EUR.

§ 10 Obliegenheiten des Versicherten im Versiche-
rungsfall

Der Versicherte ist verpflichtet:1) 

dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unver-a) 
züglich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der Bu-
chungsstelle oder im Falle der schon angetretenen Reise 
beim Reiseveranstalter zu stornieren;

dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft b) 
zu erteilen und ihm alle erforderlichen Beweismittel von 
sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche 
Atteste über Krankheiten, Unfälle, Impfunverträglichkeit bzw. 
Schwangerschaft im Sinne von § 7 Abs. 2. unter Beifügung 
der Buchungsunterlagen einzureichen;

auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schwei-c) 
gepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden, 
soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen 
werden kann.

Wird eine dem Versicherer gegenüber zu erfüllende vertrag-d) 
liche Obliegenheit vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grobfahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechendem Verhältnis zu kürzen. Kann nachgewiesen 
werden, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versi-
cherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn nachgewiesen 
wird, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Festestellung des Versicherungsfalls, noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn die Obliegenheit arglistig verletzt 
wurde.

§ 11 Zahlung der Entschädigung

Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung 
binnen zwei Wochen zu erfolgen.

§ 12 Schadenmeldung

Im Schadenfall wenden Sie sich bitte unverzüglich an:

Germanwings Card Versicherungsservice
Postfach, 50664 Köln
Tel.: 01 8 05/05 10 15*
Fax: 0351/ 50000 - 9459
E-Mail: versicherung@germanwings-dkb-cash.de

*(14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus dt. Mobilfunknetzen)
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B. Versicherungsbedingungen zur Mietwa-
gen-Vollkaskoversicherung für Mietfahr-
zeuge (Personenkraftwagen) – Collision 
Damage Waiver Versicherung (CDW)

§1  Gegenstand der Versicherung
§ 2  Zeitliche Bestimmung der Versicherung
§ 3  Umfang der Versicherung
§ 4  Örtlicher Geltungsbereich
§ 5  Ausschlüsse
§ 6  Verhalten im Versicherungsfall, Obliegenheiten, 
 Rechtsverlust
§ 7  Anzeigen, Willenserklärungen und Schadenmeldungen
§ 8  Anwendbares Recht und Gerichtsstand
§ 9  Versicherer
§ 10 Vertragsbeginn
§ 11 Definitionen

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Die Versicherung wird gewährt für den Verlust, die Beschädigung, 
die Kollision mit einem anderen Gegenstand oder den Umsturz 
des Mietfahrzeuges, sofern

der Mietfahrzeugvertrag von einem anspruchsberechtigten a) 
Kreditkarteninhaber,

welcher im Besitz der für die Klasse des Mietfahrzeuges gül-b) 
tigen Führerscheins ist,

mit dessen gültiger Kreditkarte vollständig bezahlt wurde.c) 

§ 2 Zeitliche Bestimmung der Versicherung

Die Versicherung erstreckt sich pro Anmietung eines Mietfahrzeu-
ges und ist auf die Dauer von maximal 30 Tagen beschränkt. 
Pro Anmietung und Vertragsdauer besteht Versicherungsschutz 
nur für ein Mietfahrzeug. Bei zwei oder mehreren zeitgleichen 
Anmietungen besteht nur Versicherungsschutz für das zuerst an-
gemietete Mietfahrzeug; für das zweite oder weitere angemietete 
Mietfahrzeuge besteht somit keine Versicherung.

§ 3 Umfang der Versicherung

Die Versicherung ist begrenzt auf den tatsächlichen Barwert des 
Mietfahrzeuges zum Schadenszeitpunkt. Die Höchstentschädi-
gungsleistung pro Mietfahrzeug und pro versicherten Schadenfall 
beträgt maximal 75.000 EUR. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 
versicherten Schadenfall 230 EUR.
Die Versicherungsleistung – wie in 1§ dargelegt – für das Miet-
fahrzeug wird nur auf Basis eines anerkannten Gutachtens oder 
einer anerkannten Bewertungs- und Schadenkalkulationsliste (u. 
a. Eurotax Schwacke) gewährt. Nach Ermessen des Versicherers 
wird die Versicherungsleistung für das beschädigte Mietfahrzeug 
entweder durch Zahlung geleistet oder das Mietfahrzeug wird re-
pariert bzw. in Stand gesetzt. Sofern der anspruchsberechtigte 
Kreditkarteninhaber gemäß Mietfahrzeugvertrag auch für eine 
Wertminderung oder Mietausfallkosten (maximal 14 Tage) haf-
tet, werden diese Kosten auf die Höchstentschädigungsleistung 
von maximal 75.000 EUR angerechnet.

§ 4 Örtlicher Geltungsbereich

Die Versicherung gilt weltweit.

§ 5 Ausschlüsse

Die Versicherung erstreckt sich nicht:

auf vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursachte 1) 
Schäden;

auf Anmietung eines Personenkraftfahrzeuges, welches nicht 2) 
der Definition von Mietfahrzeug gemäß §11 entspricht;

auf Schäden am Mietfahrzeug, die eintreten, während die 3) 
versicherte Person gegen den Mietfahrzeugvertrag verstößt;

auf Schäden am Mietfahrzeug, der aufgrund eines grob feh-4) 
lerhaften Verhaltens im Verkehr eintritt, durch Fahren unter 
berauschenden Mitteln (z. B. Drogen, Medikamente), Alko-
holeinfluss (d. h. der Blutalkoholgehalt des Fahrzeuglenkers 
– anspruchberechtigten Kreditkarteninhabers oder der auto-
risierten Person – liegt zum Zeitpunkt des Schadens über 
dem Promillesatz, der nach der jeweils geltenden Recht-
sprechung des Landes statuiert ist) oder von rücksichtlosem 
Fahren (z. B. Verstoß gegen 1§ StVO);

auf Verluste, die5) 

bei einer durch das Mietwagenunternehmen abgeschlosse-a) 
nen Fahrzeugteilkaskoversicherung und/ oder

bei einer durch das Mietwagenunternehmen abgeschlosse-b) 
nen Fahrzeugvollkaskoversicherung und/ oder

durch irgend eine andere vorrangige Versicherung erfasst c) 
sind;

auf Verluste, die durch einen nicht autorisierten Fahrer ent-6) 
stehen;

auf Abnutzung und Verschleiß, auf Gefrieren, auf mechani-7) 
sche oder elektrische Ausfälle, es sei denn, diese werden 
durch eine andere unter dieser Versicherung gedeckte Scha-
denursache gesetzt;

auf Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden;8) 

auf Beschädigung oder Zerstörung der Bereifung, es sei 9) 
denn, wenn diese durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig 
auch andere versicherungspflichtige Schäden an dem Fahr-
zeug verursacht hat;

für Abschleppkosten und/ oder Bergungskosten;10) 

auf Servicegebühren, welche durch das Mietwagenunterneh-11) 
men im Schadenfall gegebenenfalls in Rechnung gestellt 
werden;

auf Schäden, die nach Ablauf von 15 Werktagen nach Scha-12) 
deneintritt dem Versicherer angezeigt werden.
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§ 6 Verhalten im Versicherungsfall, Obliegenheiten, 
Rechtsverlust

Der anspruchsberechtigte Kreditkarteninhaber hat jeden Schaden 
unverzüglich schriftlich an den Germanwings Card Versiche-
rungsservice anzuzeigen. Der Versicherer muss darüber infor-
miert werden,

wie,a) 

wann undb) 

wo der Schaden eingetreten ist, sowiec) 

die Kreditkartennummer des anspruchsberechtigten Kre-d) 
ditkarteninhabers mitgeteilt bekommen. Zusätzlich hat der 
anspruchsberechtigte Kreditkarteninhaber folgende Maß-
nahmen zu ergreifen:
er hat den Schaden der Polizei zu melden; -
er hat den Versicherern zu gestatten, die beschädigte Sa- -
che vor ihrer Reparatur oder Veräußerung zu begutachten 
und zu schätzen;
er hat auf Kosten der Versicherer alles zu tun, was Ange- -
messenerweise nach einem Schadeneintritt notwendig ist, 
um das Mietfahrzeug zu schützen und
er hat einen Schadens nachweis, wie unten gefordert,  -
zu erbringen.  

 
Der anspruchsberechtigte Kreditkarteninhaber hat die Schadens-
anzeige auszufüllen und eine Kopie hiervon zu behalten. Bei Ein-
treffen der Reparaturrechnung hat der anspruchsberechtigte Kre-
ditkarteninhaber die Kopie der Schadenanzeige, welche er beim 
Mietwagenunternehmen geleistet hat, eine Kopie des Kreditkar-
tenbelastungsbeleges, eine Kopie des kompletten Mietfahrzeug-
vertrages und eine Kopie der polizeilichen Meldung vorzulegen. 
Auf Grundlage der vorgenannten Unterlagen und der Prüfung der 
Versicherung erfolgt eine Regulierung der Reparaturrechnung 
durch den Versicherer, abzüglich des oben angezeigten Selbst-
behaltes von 230 EUR.
Unter dieser Versicherung zahlbare Leistungen für irgendwel-
che Verluste werden unmittelbar nach Eingang des schriftlichen 
Nachweises über einen solchen Verlust sowie alle geforderten 
Informationen, die zur Anspruchsbegründung notwendig sind, 
ausgezahlt. Alle zahlbaren Leistungen werden an den an-
spruchsberechtigten Kreditkarteninhaber oder eine andere ver-
einbarte Partei ausbezahlt. Jede Partei oder Person, an oder für 
welche eine Schadenszahlung durch die Versicherung geleistet 
wird, tritt hiermit seine oder ihre Regressrechte gegenüber irgend-
einer anderen Partei oder Person an die Versicherer ab. Die Par-
tei oder Person, welche diese Rechte abtritt, hat alle Maßnahmen 
zu ergreifen, um die besagten Rechte zu sichern bzw. darf nichts 
veranlassen, dass diese gefährdet werden.
Vor Ablauf einer Frist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der schriftliche Schadensnachweis gemäß der Bedingun-
gen dieser Police eingereicht wurde, kann der Rechtsweg nicht 
beschritten werden, um eine Entschädigung im Rahmen dieser 
Versicherung zu erzielen.

Rechtsverlust:
Wird eine dem Versicherer gegenüber zu erfüllende vertragliche 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grobfahrlässiger Verletzung 

einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem Verhältnis 
zu kürzen. Kann nachgewiesen werden, dass die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Festestellung des Versicherungs-
falls, noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die Obliegenheit arglistig 
verletzt wurde.

§ 7 Anzeigen, Willenserklärung und Schadenmeldun-
gen

Für den Versicherer bestimmte Anzeigen, Erklärungen und Scha-
denmeldungen sind schriftlich abzugeben und sind zu richten 
an:

Germanwings Card Versicherungsservice
Postfach, 50664 Köln
Tel.: 01 8 05/05 10 15*
Fax: 0351/ 50000 - 9459
E-Mail: versicherung@germanwings-dkb-cash.de

* (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus dt. Mobilfunknetzen)

§ 8 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf diese Versicherung findet – auch bei einem Wohnsitz eines 
der Versicherten im Ausland – ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland Anwendung.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dessen Sitz. 
Örtlich zuständig  ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der 
Kreditkarteninhaber zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen,  seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

§ 9 Versicherer

Victoria Versicherung AG, Düsseldort. Ein Unternehmen der ERGO 
Versicherungsgruppe.

§ 10 Vertragsbeginn

Die Versicherung beginnt mit dem 01.01.2010. Die Regulierung 
nach den hier genannten Bedingungen setzt voraus, dass der 
Schaden nicht vor dem 01.01.2010 eingetreten ist.

§ 11 Definitionen

Anspruchsberechtigter Kreditkarteninhaber 
bezeichnet einen Kreditkarteninhaber, der als Mieter (bei Miet-
vertragsabschluss das 21. Lebensjahr vollendet hat) alle Kosten 
des Mietfahrzeugvertrages mit einer gültigen Germanwings Card 
mit optionalem Versicherungspaket beglichen hat.

Autorisierte Fahrer
bezeichnet die im Mietvertrag eingetragenen weiteren Fahrer, die 
alle Voraussetzungen des Mietfahrzeugvertrages erfüllen sowie 
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nicht gegen die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur 
Collision Damage Waiver Versicherung (CDW) – Mietwagen-
Vollkaskoversicherung für Mietfahrzeuge (Personenkraftwagen) 
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mietwagenun-
ternehmens verstoßen.

Mietfahrzeugvertrag
bezeichnet den kompletten Vertrag, den ein anspruchsberechtig-
ter Kreditkarteninhaber als Mieter bei der Anmietung eines Miet-
fahrzeuges von dem Mietwagenunternehmen erhält und in dem 
vollständig alle Bestimmungen und Bedingungen der Anmietung 
sowie die Obliegenheiten aller Vertragsparteien beschrieben 
sind.

Tatsächlicher Barwert 
bezeichnet den Betrag, der als Wert eines Mietfahrzeuges auf 
der Grundlage seines Marktwertes, Alters und Zustandes zum 
Zeitpunkt des Schadeneintritts festgesetzt ist.

Mietfahrzeug
bezeichnet ein Straßenfahrzeug mit vier oder mehr Rädern, das 
für die Nutzung auf öffentlichen Straßen vorgesehen und als Per-
sonenkraftwagen (PKW) mit nicht mehr als sieben eingetrage-
nen Sitzplätzen zugelassen ist und von dem anspruchsberech-
tigten Kreditkarteninhaber für den in dem Mietfahrzeugvertrag 
ausgewiesenen Zeitraum gemietet wurde. Darunter sind nicht 
eingeschlossen:

Fahrzeuge ohne PKW-Zulassung;1) 

Fahrzeuge, für welche keine Zulassung erforderlich ist;2) 

Lastkraftwagen, Transporter, Wohnwagen, Wohnmobile, 3) 
Camper, Anhänger, Motorräder;

Vans und Minivans (mit mehr als sieben zugelassenen und 4) 
eingetragenen Sitzplätzen);

Geländefahrzeuge (Off-Road-Vehicle) und SUV (Sport-5) 
Utility-Vehicle) und Allradfahrzeuge (4 x 4-Fahrzeuge), die 
außerhalb öffentlicher Straßen benutzt werden;

Oldtimer (antike Fahrzeuge, d. h. Fahrzeuge, die älter als 6) 
20 Jahre sind oder seit 10 Jahren nicht mehr hergestellt 
werden);

Fahrzeuge der Marken Ferrari, Lamborghini, Porsche, As-7) 
ton Martin, Bentley, Corvette, Daimler von Jaguar, De Lo-
rean, Excalibur, Jaguar, Jensen, Lotus, Maserati, Maybach, 
Rolls-Royce.

Gültiger Führerschein
Amtliches Dokument, das zum Nachweis des Besitzes einer 
entsprechenden Fahrerlaubnis dient. Es ist beim Führen eines 
Personenkraftwagens stets mitzuführen und auf Verlangen zu-
ständigen Personen zur Prüfung auszuhändigen.

Selbstbeteiligung
Eigenbeteiligung (Zuzahlung) bei Inanspruchnahme der Ver-
sicherung des anspruchberechtigten Karteninhabers an jedem 
versicherten Schaden.

unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB); stellt auf die auch im 
Subjektiven liegende Zumutbarkeit alsbaldigen Handelns ab. 
Nach Eintritt des Versicherungsfalles hat der Karteninhaber, so-
bald er von dem Eintritt Kenntnis erlangt, dem Germanwings Card 
Versicherungsservice unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zö-
gern) eine schriftliche Anzeige zu machen (Hinweis: 15 Tages-
frist entsprechend § 5 Abs. 12 beachten).

C. Versicherungsbedingungen für die Aus-
landsreisekrankenversicherung

§ 1  Vertragsgrundlage
§ 2  Gegenstand, Umfang, Geltungsbereich und 
 Voraussetzungen des Versicherungsschutzes
§ 3  Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes
§ 4  Umfang der Leistungspflicht
§ 5  Einschränkung der Leistungspflicht
§ 6  Auszahlung der Versicherungsleistungen
§ 7  Ende des Versicherungsschutzes
§ 8  Obliegenheiten
§ 9  Folgen von Obliegenheitsverletzungen
§ 10  Ansprüche gegen Dritte
§ 11  Willenserklärungen und Anzeigen
§ 12  Gerichtsstand
§ 13  Anzeigen, Willenserklärung und Schadenmeldungen

§ 1 Vertragsgrundlage

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag regeln 
sich nach den nachstehend aufgeführten Versicherungsbedin-
gungen für die Auslandsreisekrankenversicherung der Europäi-
sche Reiseversicherung AG, München.

§ 2 Gegenstand, Umfang, Geltungsbereich und Vor-
aussetzungen des Versicherungsschutzes

Der Versicherer bietet den versicherten Personen Versiche-1) 
rungsschutz für auf Auslandsreisen unvorhergesehen eintre-
tende Krankheiten, Unfälle und andere in diesen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen genannte Ereignisse. Reise in 
diesem Sinne ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohn-
sitz der versicherten Person bis zu einer Höchstdauer von 
fortlaufend 90 Tagen. Bei einem im Ausland eintretenden 
Versicherungsfall ersetzt er dort entstehende Aufwendungen 
für die Heilbehandlung und erbringt weitere vereinbarte Leis-
tungen.

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbe-2) 
handlung einer versicherten Person wegen Krankheit, Unfalls 
oder eines anderen in diesen allgemeinen Versicherungs-
bedingungen genannten Ereignisses. Der Versicherungsfall 
beginnt mit der Heilbehandlung; er endet im Ausland wenn 
nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht 
mehr besteht. Hierunter fällt auch der medizinisch notwen-
dige Krankentransport zur stationären Behandlung in das 
nächsterreichbare und für die Behandlung geeignete Kran-
kenhaus im Ausland und zurück in die Unterkunft. 
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Bei Zahnbehandlungen ist nur eine schmerzstillende Zahn-
behandlung mitversichert.

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich im Ein-3) 
zelnen aus diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
späteren schriftlichen Vereinbarungen sowie den gesetzli-
chen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland.

Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem die versi-4) 
cherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat.

Versicherte Personen sind nachfolgend genannte, die nur 5) 
vorübergehend ins Ausland reisen:

Der Inhaber einer Germanwings Card,a) 

Ehegattenb) 

Lebenspartner, Lebensgefährten, die mit dem Inhaber der c) 
Germanwings Card in häuslicher Gemeinschaft leben,

unterhaltsberechtigte Kinder der versicherten Personen bis d) 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese mit dem 
Karteninhaber reisen.

Es besteht keine Notwendigkeit des Karteneinsatzes zur Ak-6) 
tivierung des Versicherungsschutzes.

§ 3 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeit-1) 
punkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages und nicht vor Antritt der Reise. 
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet.

Der Versicherungsschutz besteht für Reisen bis maximal 90 2) 
Tage.

§ 4 Umfang der Leistungspflicht

Der Versicherer haftet in unbegrenzter Höhe.1) 

Der versicherten Person steht die Wahl unter den zur Heilbe-2) 
handlung zugelassenen Ärzten frei.

Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den in Abs. 3) 
2 genannten Ärzten verordnet werden. Ärztlich verordnete 
Hilfsmittel, soweit diese erstmals aufgrund eines während 
des Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfalls oder durch 
einer Erkrankung erforderlich werden gelten als mitversi-
chert.

Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung 4) 
hat die versicherte Person freie Wahl unter den Kranken-
häusern am Ort des Versicherungsfalls, die unter ständiger 
ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende diagnostische 
und therapeutische Möglichkeiten verfügen, nach wissen-
schaftlich allgemein anerkannten Methoden arbeiten und 
Krankenakten führen. Nicht gewählt werden können Kran-
kenhäuser, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlungen 
durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen.

Bei Rücktransport- oder Überführungskosten, gilt folgendes:5) 

Der Rücktransport einer versicherten Person muss medizi-a) 
nisch sinnvoll, ärztlich angeordnet und an den ständigen 
Wohnsitz der versicherten Person oder das diesem Wohnsitz 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus erfolgen.

Überführungskosten sind die beim Tode einer versicherten b) 
Person während der Reise entstandenen unmittelbaren Kos-
ten einer Überführung an den der Versicherung bekannten 
ständigen Wohnsitz der versicherten Person.

§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht

Keine Leistungspflicht besteht1) 

für die bei Versicherungsbeginn bestehenden Krankheiten a) 
und deren Folgen, sowie für die in den letzten sechs Mo-
naten vor Beginn des Versicherungsschutzes behandelten 
Krankheiten einschließlich ihrer Folgen. Dieselben Leis-
tungseinschränkungen gelten für Unfallfolgen. Die Kosten für 
die Behandlung solcher Krankheiten und Unfallfolgen sind 
aber insoweit mitversichert, als unvorhergesehene ärztliche 
Hilfe zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder zur 
Beseitigung erheblicher Schmerzen erforderlich war, jedoch 
entfällt die Übernahme der Kosten für Rücktransport oder 
Überführung;

für Krankheiten und deren Folgen sowie für Folgen von Un-b) 
fällen, die durch Kriegsereignisse oder Teilnahme an inneren 
Unruhen verursacht worden sind; 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Krankheiten und 
Unfälle, die der versicherten Person durch Kriegsereignisse 
zustoßen, ohne dass sie zu den aktiven Teilnehmern an dem 
Krieg oder Bürgerkrieg gehört (passives Kriegsrisiko). Aus-
geschlossen bleiben kriegerische Handlungen in dem Land 
des permanenten Wohnsitzes der versicherten Person oder 
jedes Land, in dem sie sich für einen Zeitraum von mindes-
tens 12 Monaten am Stück aufhält sowie in den Ländern Af-
ghanistan, Tschetschenien, Irak, Nord Korea und Somalia.

für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle ein-c) 
schließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöh-
nungsbehandlungen;

für Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Er-d) 
krankungen sowie für Hypnose und Psychotherapie;

Untersuchung und Behandlung wegen Schwangerschaft, e) 
Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt und Entbindung. 
Aufwendungen werden aber insoweit erstattet, als unvorher-
gesehen ärztliche Hilfe im Aufenthaltsland bei akut auftreten-
den Schwangerschaftskomplikationen sowie in deren Folge 
bei Fehl- oder Frühgeburt oder ein (nicht rechtswidriger) 
Schwangerschaftsabbruch notwendig ist;

für Zahnersatz einschließlich Kronen und für Kieferorthopä-f) 
die;

für Hilfsmittel (z. B. Prothesen, Brillen, Hörgeräte etc.);g) 
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für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilita-h) 
tionsmaßnahmen;

für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kur-i) 
ort. Die Einschränkung entfällt, wenn während eines vorü-
bergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck 
unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Un-
fall Heilbehandlung notwendig wird;

für wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Untersu-j) 
chungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel;

für Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. k) 
Sachkosten werden erstattet;

für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte l) 
Unterbringung;

für Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im m) 
Ausland alleiniger Grund oder einer der Gründe für den An-
tritt der Reise war;

für die Behandlung von HIV-/ AIDS-Erkrankungen und ihren n) 
Folgen;

Kosten für die Einäscherung/ Einsargung.o) 

Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, 2) 
für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch not-
wendige Maß oder ist die geforderte Vergütung nicht ange-
messen, so kann der Versicherer seine Leistungen auf den 
landesüblich angemessenen Betrag herabsetzen.

Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Kran-3) 
ken-, Unfall- oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche 
Heilfürsorge, Unfallfürsorge oder durch einen anderen Er-
satzpflichtigen, so ist der Versicherer nur für den die Leis-
tungspflicht des Ersatzpflichtigen übersteigenden Betrag für  
die notwendigen Aufwendungen leistungspflichtig.

§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen

Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die 1) 
Rechnungsurschriften oder Zweitschriften mit der Bestäti-
gung eines anderen Versicherungsträgers über die gewähr-
ten Leistungen vorgelegt und die geforderten Nachweise er-
bracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. Beim 
Versicherer anfallende Übersetzungskosten können von den 
Leistungen abgezogen werden. Evtl. anfallende Kosten für 
Überweisungen ins Ausland werden von der versicherten 
Person getragen.

Alle Belege müssen den Vor- und Zunamen der behandelten 2) 
versicherten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und 
die einzelnen ärztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten 
enthalten; aus den Rezepten müssen das verordnete Arz-
neimittel, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich her-
vorgehen. Bei Zahnbehandlungen müssen die Belege, die 
Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorge-
nommenen Behandlung tragen. Leistungen oder deren Ab-
lehnung durch die in § 6 Abs.1 genannten Versicherungs-
träger sind nachzuweisen.

Der Versicherer ist berechtigt, an den Überbringer oder Über-3) 
sender von ordnungsmäßigen Nachweisen zu leisten. Er 
wird dadurch gegenüber der versicherten Person von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 4) 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei dem Versicherer 
eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für 
gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs Frankfurt, 
für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß „Währun-
gen der Welt“, Veröffentlichungen der Europäischen Zentral-
bank, Frankfurt, nach jeweils neuestem Stand; es sei denn, 
die versicherte Person weist durch Bankbeleg nach, dass sie 
die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu 
einem ungünstigeren Kurs erworben hat.

Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abge-5) 
treten noch verpfändet werden.

§ 7 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Ver-1) 
sicherungsfälle – mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens 
mit Ende der Reise.

Ist die Rückreise bis zum Ende des Versicherungsschutzes 2) 
aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlängert sich 
die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige Versiche-
rungsfälle über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, längstens 
auf 365 Tage.

§ 8 Obliegenheiten

Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 72 Stunden nach 1) 
ihrem Beginn dem Versicherer anzuzeigen.

Die versicherte Person hat auf Verlangen des Versicherers 2) 
jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und 
ihres Umfanges erforderlich ist.

Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person ver-3) 
pflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt 
untersuchen zu lassen.

Außerdem ist die versicherte Person verpflichtet, dem Ver-4) 
sicherer die Einholung von erforderlichen Auskünften zu 
ermöglichen (insbesondere Entbindung der behandelnden 
Ärzte von der Schweigepflicht).

§ 9 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wird eine dem Versicherer gegenüber zu erfüllende vertragliche 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechendem Verhältnis 
zu kürzen. Kann nachgewiesen werden, dass die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Verletzung der Obliegenheit 
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weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls, noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die Obliegenheit arglistig 
verletzt wurde.

Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person ste-
hen der Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsneh-
mers gleich.

§ 10 Ansprüche gegen Dritte

Hat der Karteninhaber oder eine versicherte Person im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsfall Schadenersatzansprüche 
nichtversicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so sind der Kar-
teninhaber bzw. die versicherte Person, unbeschadet des ge-
setzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG, verpflichtet, 
diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungs-
vertrag Kostenersatz geleistet wird, an den Versicherer schriftlich 
abzutreten. Verzichtet der Karteninhaber oder eine versicherte 
Person auf einen solchen Anspruch oder auf ein zur Sicherung 
des Anspruchs dienendes Recht ohne Zustimmung des Versiche-
rers, so wird dieser insoweit von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz er-
langen können.

§ 11 Willenserklärungen und Anzeigen

Willenserklärungen und Anzeigen, mit Ausnahme der Anzeige 
nach § 8 Abs. 1 gegenüber dem Versicherer bedürfen der Schrift-
form. Zu ihrer Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht 
bevollmächtigt.

§ 12 Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dessen Sitz. 
Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der Kre-
ditkarteninhaber zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.

§ 13 Anzeigen, Willenserklärung und Schadenmel-
dungen

Für den Versicherer bestimmte Anzeigen, Erklärungen und Scha-
denmeldungen sind schriftlich abzugeben und sind zu richten 
an:

Germanwings Card Versicherungsservice
Postfach, 50664 Köln
Tel.: 01 8 05/05 10 15*
Fax: 0351/ 50000 - 9459
E-Mail: versicherung@germanwings-dkb-cash.de

* (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus dt. Mobilfunknetzen)

Leistungsbeschreibung des Assistance-Ser-
vice für die Germanwings Card

(gültig per 01.01.2008)

1. Allgemeine Reiseinformationen

Auf Wunsch werden dem Karteninhabern zur Vorbereitung einer 
Auslandsreise telefonische Informationen über das Reiseland er-
teilt. Dazu zählen:

allgemeine länderspezifische Informationen (z. B. Sitten und  -
Gebräuche, Geschichte und Politik)
Standort der konsularischen Vertretung eines Landes in Deutsch- -
land
Standort der deutschen konsularischen Vertretung im Reiseland -
Impf-, Gesundheits- und Devisenbestimmungen des Reiselan- -
des
Sonstige Länderinformationen, wie Klima, Visa, Zollbestimmun- -
gen und Hinweise für Geschäftsreisende

2. Reisebüro-Service

Für die Vorbereitung einer privaten oder geschäftlichen Reise wer-
den dem Karteninhabern folgende Informations- und Buchungs-
leistungen erbracht. Sofern die vermittelten Leistungen kosten-
pflichtig sind, wird die gewünschte Buchung unter Verwendung 
der Germanwings Card vorgenommen.

Buchung sowie Informationen zu Flügen und Flugverbindun- -
gen
Hotel- und Mietwagenbuchungen weltweit -
Bahnreservierungen und Informationen -

3. Dolmetscher-Service

Wird wegen eines Unfalls, Diebstahls oder sonstiger Schwierig-
keiten im Ausland der Kontakt mit Behörden, Kfz-Werkstätten 
oder Gutachtern erforderlich, wird auf Wunsch ein telefonischer 
Dolmetscherdienst angeboten.

Karteninhaber einer Germanwings Card erhalten fremdsprach- -
liche Unterstützung von mehrsprachigen Mitarbeitern (Dolmet-
scher- und Übersetzer-Service per Telefon (Telefonkosten sind 
vom Karteninhaber zu tragen))
Unterstützung in den Standardsprachen: Englisch, Französisch,  -
Spanisch, Italienisch (rund um die Uhr verfügbar ist die Stan-
dardsprache Englisch) und weiteren Sprachen nach Bedarf
Benennung von Dolmetschern und Übersetzern vor Ort. -

4. Rechtsfragen-Service

Wird wegen eines Unfalls, Diebstahls oder sonstiger Schwierig-
keiten im Ausland der Kontakt mit Rechtsanwälten oder Gutach-
tern erforderlich, wird auf Wunsch folgender Service angeboten:

Schnelle und unbürokratische Hilfe mit der Benennung von  -
deutsch- oder englischsprachigen Rechtsanwälten weltweit
Benennung deutsch- oder englischsprachiger Kfz-Gutachter in  -
Europa und außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten
Unterstützung bei der Organisation der Bargeldvorlage für  -
Rechtsanwaltskosten, Gerichts- und Strafkautionsvorschüssen
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Die Information über die Leistungsanbieter in diesem Bereich er-
folgt auf Grundlage der Anforderungen des Einzelfalles sowie auf 
Basis objektiver Kriterien (fachliche Qualifikation, örtliche Nähe, 
technische Ausstattung etc.). Es werden, wenn möglich, min-
destens 3 Anbieter genannt.

5. Medical Help/ Info Line

Bei Fragen in gesundheitlichen Angelegenheiten im Ausland, 
oder zur Vorbereitung einer Reise, steht dem Karteninhaber me-
dizinisches Fachpersonal beratend zur Verfügung.

Die 24 Stunden erreichbare Beratung umfasst:
Auskünfte, Beratung und Tipps zu den Themen „Impfen“ und  -
„Tropenmedizin“
Auskünfte und Beratung zu Art und Ausbreitung von Krankhei- -
ten am Reiseort
Auskünfte, Beratung und Tipps zur Zusammenstellung der Rei- -
seapotheke für bestimmte Reiseziele
Auskünfte, Beratung und Tipps zu allgemeinen medizinischen  -
Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf Reisen
Auskünfte, Beratung und Tipps zu identischen oder vergleich- -
baren Medikamenten im Ausland
Auskünfte, Beratung und Tipps über die ambulanten und stati- -
onären Behandlungsmöglichkeiten im Ausland
Benennung deutsch- oder englischsprachiger Ärzte im Aus- -
land
Allgemeine Beratung von Risikopatienten im Ausland -

Die Ärzte und das medizinische Personal können keine Erkran-
kungen über das Telefon diagnostizieren oder behandeln. Die 
Beratung ersetzt nicht einen notwendigen Arztbesuch.

Die Information über die Leistungsanbieter im medizinischen 
Bereich erfolgt auf Grundlage der medizinischen Anforderungen 
des Einzelfalles sowie auf Basis objektiver Kriterien (fachliche 
Qualifikation, örtliche Nähe, technische Ausstattung der Praxis 
etc.). Es werden, wenn möglich, mindestens 3 Anbieter genannt. 
Eingriffe in die ärztliche Therapiefreiheit werden nicht vorgenom-
men.

Erbringer dieser Leistungen ist: ROLAND Assistance GmbH, 
Köln.
 
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:

Germanwings Card Versicherungsservice
Postfach, 50664 Köln
Tel.: 01 8 05/05 10 15*
Fax: 0351/ 50000 - 9459
E-Mail: versicherung@germanwings-dkb-cash.de

* (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus dt. Mobilfunknetzen)

Anhang

1. Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Der Versicherer wird im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 
den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderungen) ergeben, an 
Rückversicherer, Gesamtverband der deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV), Verband der privaten Krankenversicherung zur 
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versiche-
rer weiterleiten. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rückversicherer übermittelt werden.

2. Geltendes Recht/ Zuständige Aufsichtsbehörde

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte 
direkt an den Versicherer. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
die zuständige Aufsichtbehörde einzuschalten:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Sektor Versicherungsaufsicht
Postfach 1308
53003 Bonn

3. Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungs-
vertrag vom 30. Mai 1908 mit späteren Änderungen

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 1) 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden.

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 2) 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 3) 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Ab-
satz nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Per-
son hat den Schaden vorsätzlich verursacht.




